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§. I. .
^ » i> b !« zweyten Theile Kapitel VW. §. XU. Xlkl. diese« Reglement t ')^ «st in Betreff der Invaliden nur eine kurze Meldung geschehen / weil es M
Kriegszeiteu, hauptsächlich in Spitalern schwer ist / gewisse ^ Gebrechen der
Ssidatm gut untersuchen zu Wunen , «m zu bestimmen , ob dieselbe wahr¬
haft gegründet sind , oder ob sie boshafter oder einbilderischer Weese übertrie¬
be» angegeben werden » Zu Friedenszeit und i« Garnisonen ist es viel leich¬
ter , sich von der Wahrheit zu versichern. ES haben aber die Chirurgen
über diesen Punkt ernstlich zu wachen , weil er in Betreff des Dienstes sehr
wichtig ist ; denn ein Mann , der zum Invaliden erklärt wird , ohne eS in
der That zu seyn , wird unnütze und fällt dem Staate zur Last.

5. U.
Es giebt dreyerley Klassen von Invaliden . Zur ersten Klasse gehören die Re-
attnvakdm , zur zwoten die Äalbmvalidcn,, zur dritten Klasse werden
jene gezählt , welche zwar auf eine gewisse Zeit als Invaliden anzusehen
sind , nachher aber wieder in Stand gesezt werden , ihren Dienst benm Re-
gimente oder bey ihren betreffenden Korps , wie vorher , zu thun , oder zum
dritten Bataillon von der Garnison üb-rftzt werden können.

_ _ _ §. M.
r*) Der zweyte Töril dieses Reglement- ist früher zum Druck befördert worden , als dieser

erste Lheil , welches der einbrechende LürkMrreg verarrlaßt hat»
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§ . M.
Unter ReaLmvalidm versteht man jene , welche aus allerhöchster Gnade

des Monarchen / so lange sie leben , das Brod zu gemessen haben , und

in den sogenannten Jnvalidenhäusern wohnen » Anter diese Rubrik gehören

§. B - jene , welche des Alters wegen zu jedem Militärdienst untüchtig be¬

funden werden . Die Blinden , oder die so gut als b !md sind , vorzüglich

jene , bey weichender Augapfel durch Verwundung , oder Krankheiten rc-

destruirt oder verdunkelt ist , welche den grauen Staar ( cstZi-LÄs) , oder den

schwarzen Staar ( Lmaurotiz ) haben ; im gleichem die Dauben mit gänzlichem

Verluste des Gehörs durch Verwundung , Quetschung , oder sonstige schwe¬

re Krankheiten » Realmvaliden sind auch die , so einen Fuß oder einen

Arm verlohren haben , jene , welche Den Dampf ( südmmici ) , du

Schwindsucht LuNgensucht (pd6i7üeO , oder eine Lähmung (P2r3l )s-

nci ) in einem solchen Grade haben , daß keine Hofnung ZM' Heilung , und jeder

Heilungsversuch unnütze ist» Jmgleichm die wahrhaft Epileptischen , so wie auch

jene , welche einen Höcker , oder mchciLöamr Fleischbruch bekommen haben»

Vorher wurden alle , welche mit einem Leisten - oder Hodmsacköruche be¬

haftet waren , als Realmvaliden erklärt » Heut zu Tage aber weiß man

durch gut angelegte Bruchbänder , wenn der Bruch nicht Zu groß , oder angewach-

sen ist, den Mamr für den Dienst brauchbar Zu halten , so wie denn wirklich einige

Tausende miLBrüchen behaftete sowohl Infanteristen als Kavalleristen bey der

Armee sich befinden , und Dienst Lhun . Ist der Bruch aber gar zu groß , oder an-

gewachsen,daß er sich nicht repomrm läßt,so istderMann fürJuvalid Zu erklären.

§ . IV. .
Roch müssen die , welche die fallende Sucht (LpUepös ) haben ? ingleichen

jene , welche mit unheilbarem Hüstwche ( Zic!u3§) behaftet sind, m die Klas¬

se der Realinvaliden gerechnet werden . Es kömmt aber zu bemerken, daß

diese zwo Krankheiten die Soldaten , um sich dem Dienste zu entziehen,
oft
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oft arglistig nachzumachm wissen , der Chirurg muß daher bey UntersM
chung derselben sehr vorsichtig Zu Werke gehen , damit er nicht betrogen
werde - Um die erste Krankheit richtig zu bemtheilen , muß man sich er¬
innern , daß bey einem wahren Anfalle der Epilepsie die Kranken völlig
sinnlos Zu Boden fallen , wobey ihnen der Schaum vor dem Munde steht,
die Hand geschlossen , und Finger und Daumen dergestaltm fest nach ein¬
wärts gezogen , daß man nicht im Stande ist , sie mit Gewalt aufzumcu
chen . Wenn man nun vermachet , daß eine Verstellung Statt finden möch¬
te , so kann man sich dadurch Ueberzeugung verschaffen , daß man dem Epi¬
leptischen unversehens eine brennende Kohle oder ein glühendes Eisen m
die Hände giebt , doch mit der Vorsicht , daß nichts weiter als nur die Haut
verbrennt , und ja keine Flechse rc. dabey verlezt werde . Ist die Epilepsie
gegrimdet , so fassen die Kranken die Kohle mit der Hand , die sie zusammen-
drucken ; ist sie aber nachgemacht , so lassen sie die Kohle sogleich aus der

Hand fallen - Bey jenen , welche sich für Taub ausgeben , muß der Chirurgus
das Ohr untersuchen , um Zu sehen , ob nicht angehauftes Ohrenschmalz , oder ein
absichtlich in den ausscrn Gchörgang gesteckter fremder Körper zu Grunde liegt,
und eine künstlicheTaubheit macht . Die Jschiatik und das Gliederreiffm ( Gal - *

le , 3rrdrniL)sindKrankheiten,die sich nicht dem Auge offen zeigen,weßwegen es hier
nothwendig ist , sich entweder gegründeter oder doch wenigstens solcher Mittel zu
bedienen, welche nicht schaden können, im Falle die Sache gegründet wäre - Spa¬
nische Fliegenpflaster aufden leidenden Theil gelegt ; eine strenge Diät und dis
Ruhe leisten ostdie beste Wirkung , dabey kann man noch einen bittern Absud zum
Trank verordnen , wenn er anwendbar ist. Vorzüglich hat man an der Diät ein
sehr kräftiges Mittel , uw nachgemachte Krankheiten zu heilen ; denn es ist schwer
für einen gesunden Menschen , es bey einer solchen Kur lange auszudauern . Auf
diese Weise Hab ich vrelr geheilt , worunter sich auch solche befanden / welche sich
für bezaubert angabem Indessen kann man annehmen , daß eine wahreZschia-
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Mm sie heftig ist , durch fieberhafte Anwandlungen , Mangel an Eßlufl
^

und Abmagerung des kranken Gliedes kennbar wird»

§ . V - ^

Valbmvattden
'
l heissen jene , welche man unter die Garnisonregimen¬

ter stellet , allwo kein so beschwerlicher Dienst , wie bey den Feldregimen¬
tern ist , oder welche als Krankenwarker in Spitälern verwendet werden

können ; denn diese Leute schicken sich besser für diesen Dienst , als ganz

gesunde und annoch zu Fcldkriegsdimsten taugliche Soldaten , derglei¬

chen man ehedem zu Krankenwärter genommen hat - In diese Klasse von In¬
validen gehören jene , welche einen Dicken Hals , einen Kropf , oder unheil¬
bare Skrophelu haben : die Einäugigen , die Halbtauben , imgleichm jene,
denen die Zahne an einer Seite mangeln - welche den Schwund (ÄtropMz)
oder eine Gelenksteifigkeit an einem Arme , oder Fuße haben , und wo keine Hoft
uung zur Heilung übrig ist , auch die mit übel geheilten Beinbrüchen , wenn

die steye Bewegung leidet Zu dieser Klasse können auch noch jene ge¬

zählt werden , welche am Staare operirt worden , und darnach ein schwa¬

ches Gesicht behalten haben , ob sie gleich übrigens gesund sind ; imglei-

chen welche stark ausgetretene Hämorrhoiden , oder einen Vorfall des

Afters ( prociäemia haben , welche durch venerische Krankheiten Las

Zäpfchen ( uvula ) oder die Nase eingebüßt haben»

§ - VI»
Invaliden auf eine bestimmte Zeit sind , z . B . jene , welche schwere
und lange Krankheiten ausgestanden haben , und

'
nun dergestalten erschöpft

sind , daß es Monathe braucht , bis sie sich erholen , und die vorigen Kräfte
wieder bekommen . Jmgleichm solche , welchen aus vorhergegangene Quet¬

schungen , gehaute oder geschossene Wunden , Verdrehungen , Auslenkungen,
Weinbrüchen der Schwund , eine Kontraktur oder Erschlaffung an einem oder

mehreren Gliedern zurückgeblieben ist , wo zur Heilung ein durch Monathe
O fort-
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fortgesezter Gebrauch der Bader , oder anderer Mittel erfodert wird . Ue-

berhaupt wenn die Herstellung mit Hilfe der Zeit bewirkt werden muß , eS

seye nun für sich allein ohne Zuthun anderer Mittel oder bey dem gleich¬

zeitigen Gebrauche schicklicher Hilfsmittel , wofern man nur eine Wahr¬

scheinlichkeit zur Heilung für sich hat . Die Erfahrung hat gezeigt , daß
viele Soldaten , welche für Invaliden anerkannt , und als solche in die Jn-

validenhäuser untergebracht wurden , wieder hergestellt , und Zum Dienste

bey den Regimentern neuerdings brauchbar geworden sind , nachdem sie all¬

da von ihren betreffenden Chirurgen gehöriger Massen behandelt wurden «.

Derowegen müssen die Rcgimentschirurgen wohl Acht haben , damit sie nicht
Leute als Real - oder Halbinvaliden erklären , welche noch durch den Ge¬

brauch schicksamer Mittel , und bey einer sorgsamem Behandlungsart her¬
gestellt werden können . Diese Behutsamkeit ersodert ihre Pflicht , der Vor-

Lheil dcS MkkhöchMl Dienstes , die Liebe Zu den armen Kranken , und ih¬

re eigene Ehre . Die Invaliden dieser Klasse werden bey den betreffenden

Regimentern besorgt , bis sie hergestellt sind . Dieses , was hier gesagt

worden , versteht sich nicht nur von dem gemeinen Sowatem , sondern auch

von den Ober -- und Unteroffiziers.
§ . ViL.

Nachdem also der Soldat als Realmvalid , oder als ZalbmvalLö an¬

erkannt worden ist , so hat der Regiments - oder Oöerchirurgus vom be¬

treffenden Regiment oder KorpS ein VerZeichniß zu entwerfen , welches

.nebst dem Vornamen , Zunamen und Alter eines jedweden Mannes,

auch zugleich eine kurze Beschreibung der Vorgefundenen Fehler und Män¬

gel enthaltet , auch muß in dem Falle , wenn der Fehler von einer

Krankheit herrührt , bemerkt werden , daß alle angezeigte Mittel fruchtlos'

durch eine bestimmte Zeit sind angewandt worden . Dieses Verzcichniß

muß von dmRegimentschirurguS , und dem Kommandanten unterschrieben,
und
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Mh mit eines jeden fernem eigenen Sigille versehen seyn , und alsdann
dem beym Generalkommando in den Provinzen angestellten StabSchi-
rurgus/welcher die Süpkrarbitrirung vdrzunehmen hat, übergeben werden,
damit derselbe hieraus den Merth der Real - oder SalbLnvalLden zu
bemtheilen wisse , sendet der Stabschirurgus , daß die zu Gunsten der In-
validirung angeführten Gründe nicht hinreichend sind , oder daß man noch
hoffen darf, den Mann wieder Herstellen zu können , so muß der Regi-
mentschimrgus den Rath des Stabschirurgen annehmen , und den Mann
Zum Regimrnte zurücknehmen , auch alles aus das genaueste befolgen , wa§
ihm in Bezug auf die Herstellung des Mannes von dem Stabschirurgus
Kufgetragm wird. Dieserwegen ist der RegimentSchirurgus verpflichtet,
wofern er in loco , oder doch in der Nahe ist , der Superarbitrirung in
-Person beyzuwohnen, oder wenigstens ehren Bataillonschirmgus hinzu-
schicken. Die nämliche Ordnung kömmt in Betreff der Offiziers zu be¬
obachten -.
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